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Niederschrift 
 
über die 26. öffentliche Sitzung der am 9. März gewählten Gemeindevertretung der Stadt-
gemeinde Oberndorf, welche am Mittwoch, dem 13. Dezember 2017, um 19.00 Uhr im 
Krankenhaus Oberndorf stattgefunden hat. 
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Bürgermeister, Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
    Fragestunde für die Gemeindebürger 
2. Beschlussfassung der Niederschrift vom 15. November 2017  
3. Berichte des Bürgermeisters 
4. Konvertierung Schweizer Franken-Kredit 
5. Jahresvoranschlag 2018 Stadtgemeinde 
6. Jahresvoranschlag 2018 Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 
7. Haushaltsbeschluss 2018 
8. Stellenplan 2018 Stadtgemeinde 
9. Stellenplan 2018 Verwaltungsgemeinschaft Seniorenwohnhäuser 
10. Stellenplan 2018 Krankenhaus 
11. Mittelfristiger Finanzplan Stadtgemeinde 
12. Mittelfristiger Finanzplan Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 
13. Neubau BORG Oberndorf 
14. Aufträge, Anschaffungen 
15. Subventionen 
16. Allfälliges 
17. Vergabe von Wohnungen (nichtöffentlich gem. § 28 Sbg. GdO 1994) 
 
Anwesende: 
2. Vizebürgermeister Ing. Georg Djundja  
Stadträtin Waltraud Lafenthaler  
Stadtrat Dietmar Innerkofler  
Stadtrat Ing. Josef Eder  
GV Dr. Andreas Weiß 
GV Wolfgang Oberer 
GV Wolfgang Stranzinger 
GV Ing. Florian Moser BSc 
GV Stefan Jäger 
GV Johannes Zrust 
 
1. Vizebürgermeisterin Sabine Mayrhofer 
Stadtrat Mag.(FH) Hannes Danner 
Stadtrat Arno Wenzl 
GV Ing. Peter Wimmer 
GV Anna Schick 
GV Tobias Pürcher 
 
Stadtrat Ing. Johann Schweiberer BEd 
GV Christoph Thür 
GV Josef Hagmüller 
 
GV Maria Petzlberger 
GV Markus Strobl 
 
GV Peter Hauser 
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Entschuldigt abwesend: 
GV Peter Illinger 
GV Markus Doppler 
 
Weiters anwesend: 
Hr. Ewald Feichtinger, Finanzberater, zu TOP 4. 
Dr. Gerhard Schäffer, Amtsleiter  
Doris Moßhammer, Leiterin Finanzverwaltung 
 
Schriftführerin: Gabriele Niederstrasser 
 
Es waren 15 Zuhörer anwesend. 
 
 
Verlauf und Ergebnisse der Sitzung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Bürgermeister, Feststellung der Beschlussfä-
hgkeit; Fragestunde für die Gemeindebürger 
 
Bürgermeister Schröder begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 19.00 Uhr. Er 
stellt fest, dass aufgrund der Anwesenheit von 23 Gemeindevertretungsmitgliedern die Be-
schlussfähigkeit des Gremiums gegeben ist. Die Tagesordnung wurde zeitgerecht und ord-
nungsgemäß zusammen mit der Einberufung der Sitzung zugestellt. Es bestehen dagegen 
keine Einwände. 
 
Da seitens der anwesenden Zuhörer keine Fragen zur Tagesordnung bestehen, entfällt die 
Bürgerfragestunde. 
 
 
2. Beschlussfassung der Niederschrift vom 15. November 2017 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll der Gemeindevertretungssitzung vom 
15. November 2017 zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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3. Berichte des Bürgermeisters 
 
3.1. Sitzungsplan 2018 
 
1. Halbjahr 
Gemeindevertretung und 
Gemeindevorstand      21. Februar  
 
Gemeindevertretung (Jahresrechnung) und 
Gemeindevorstand      23. Mai  
 
Gemeindevertretung und 
Gemeindevorstand       4. Juli  
 
2. Halbjahr 
Gemeindevertretung und 
Gemeindevorstand      26. September  
 
Gemeindevertretung und 
Gemeindevorstand      14. November  
 
Gemeindevertretung (Budget) und 
Gemeindevorstand      12. Dezember  
 
Diese Termine gelten vorbehaltlich allfällig notwendiger Änderungen, die sich aufgrund der 
aktuellen Situation ergeben. 
 
Gemeindevertretungssitzungen und angeschlossene Gemeindevorstandssitzungen werden 
bis zur Eröffnung des neuen Rathauses in den Seminarräumlichkeiten des Krankenhauses 
Oberndorf abgehalten. Einzelne Gemeindevorstandssitzungen sowie Ausschuss-Sitzungen 
finden im Sitzungszimmer des Rathauses statt. 
 
Der Sitzungsplan 2018 wird zur Kenntnis genommen. 
 
3.2. Pfadfindergruppe „Edelweißhorst“ 
 
Die Pfadfinder laden zur Weihnachtsfeier am 16. Dezember 2017 um 17.00 Uhr in der Wall-
fahrtskirche Maria Bühel und anschließend im Pfadfinderheim ein. Weiters wird informiert, 
dass am 24. Dezember um 13.30 Uhr am Europasteg an die Bevölkerung das Friedenslicht 
verteilt wird. 
 
3.3. Gemeindeversammlung 2017 
 
Bürgermeister Schröder weist nochmals auf die für 21. Dezember 2017 anberaumte Ge-
meindeversammlung hin. Sie findet um 19.00 Uhr im Krankenhaus Oberndorf statt. Über 
folgende Themen wird heuer informiert: Neubau BORG – Neubau Rathaus – Fertigstellung 
Kindergarten II – Wohnbau – Räumliches Entwicklungskonzept NEU, Allgemeine Information 
– zukünftige Sportflächen – Hochwasserschutz – Verkehrsmaßnahmen – Budget 2018 – 
Stille-Nacht-Jubiläum 2018 
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4. Konvertierung Schweizer Franken-Kredit 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
 
„Hinsichtlich des CHF-Kredites der Stadtgemeinde Oberndorf bei der Salzburger Landeshy-
pothekenbank AG (dzt. aushaftend mit CHF 1.251.352,04) soll, um das Risiko der Fremd-
währungsfinanzierung zu verringern, folgende Vorgangsweise beschritten werden: 
 

1. Die Kündigungsfrist des bestehenden CHF-Kredites wird von ursprünglich 6 Monaten 

zum jeweiligen Zinszuschreibungstermin auf 5 Tage ohne jegliche Pönale oder Vor-

fälligkeitszinsen mittels eines Nachtrages zum CHF-Kreditvertrag verkürzt. Bei 

Konvertierung CHF/EUR fällt eine Devisenprovision von 0,125 % an. 

2. Für das „Parken“ der Konvertierungsvaluta (= Euro-Gegenwert des vorherigen CHF-

Kredites) wurde seitens der Salzburger Landeshypothekenbank AG eine Überzie-

hungsmöglichkeit auf einem neuen Girokonto zu einer Kondition von 1,4 %- Punkten 

über dem 3-Monats-Euribor angeboten, Mindestbasis des Euribor ist 0,00 % p.a.  

3. Für die Zeit bis eine neue Finanzierungsausschreibung für die restlich verbliebene 

Euro-Kredittranche (max. Euro 1.200.000,00 aus heutiger Sicht) durchgeführt wird, 

bietet die Salzburger Landeshypothekenbank einen Kontokorrentkredit mit einer 

Laufzeit von einem Jahr mit einer Kondition von 0,95 %-Punkten über dem 3-Monats-

Euribor an, Mindestbasis des Euribor ist 0,00 % p.a. 

4. Das zur Tilgung des CHF-Kredites bisher angesparte Wertpapierdepot weist per 

01.12.2017 einen Kurswert von Euro 476.273,80 auf, darüber hinaus stehen noch 

Kuponerträge in Höhe von Euro 11.178,42 auf dem Verrechnungskonto bei der Hel-

lobank BNP Paribas Bank AG zur Verfügung, insgesamt somit Euro 487.452,22 .  

5. Sobald ein Kursverhältnis CHF/EUR von 1,20 durchgehend durch 3 Wochen veröf-

fentlicht wird, soll der CHF-Kredit in EUR konvertiert werden.  

6. Das Ausschreibungsergebnis für die verbliebene EUR-Kredittranche (= konvertierte 

CHF-Kredittranche) wird zeigen, ob es sinnvoll ist, die bis dahin angesparten Wertpa-

piere zu verkaufen oder sie zu behalten und einen Kredit mit einem Restwert in Höhe 

des Kurswertes der erliegenden Wertpapiere aufzunehmen. Jedenfalls darf die jährli-

che Gesamtbelastung, die letztlich zur Tilgung des offenen Kreditbetrages aus dieser 

ursächlichen CHF-Kredittranche resultiert, einen jährlichen Kapitalaufwand von Euro 

75.000,00 für die Stadtgemeinde Oberndorf nicht überschreiten."  

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister Herrn Feichtinger, der den 

Amtsbericht erläutert, die weitere Vorgangsweise erklärt und für Fragen zur Verfügung steht. 

Er hält fest, dass der aus der Finanzierungsausschreibung hervorgehende Bestbieter den 

Zuspruch erhält. Dies ist wiederum in der Gemeindevertretung zu beschließen. 

 

1. Vizebgm. Mayrhofer zu Punkt 5.:  Warum warten wir drei Wochen, würde eine nicht aus-

reichen? Dies sei für sie von der Logik her nicht ganz nachvollziehbar. 

 

Herr Feichtinger erklärt: Kursspitzen halten oftmals nur ein bis zwei Tage, wir wollen jedoch 

sicherstellen, dass der Kurs tatsächlich tragend ist – deshalb diese drei Wochen. 

 

1. Vizebgm. Mayrhofer: Ich denke, wir benötigen keinen Beschluss mehr, wenn wir dem Bür-

germeister und dem Amt das Pouvoir geben zu handeln. Das beschließen wir ja heute. 

 

Bürgermeister: Ich möchte den Beschluss auf breite Basis stellen und die Gemeindevorste-

hung daher einladen, die Entscheidung zu treffen. 

 



5 
gv131217 

 

Herr Feichtinger zu Herrn Thür aufgrund seiner Einwendung: Bei 1,15 können wir überlegen 

auszusteigen – ich habe nicht gesagt, dass wir bei 1,15 definitiv aussteigen.  

 

GV Hagmüller möchte wissen, wie der CHF-Kredit ursprünglich zustande kam. 

 

Bürgermeister Schröder erwidert, dass die Fakten bekannt seien und gemeinsam erarbeitet 

wurden. Sie sind beschlussreif. 

 

Stadtrat Ing. Schweiberer fragt nach, wie lange man zum Konvertieren brauchen würde und 

nennt ein Beispiel, wie rasch es bei ihm ging. 

 

Herr Feichtinger erklärt, dass hier ein Unterschied gegeben ist zwischen Privatpersonen und 

einer öffentlichen Institution. Ein Bürgermeister muss sich abstimmen, von der Bank wird 

eine Unterschrift benötigt. Dafür vergehen mehrere Tage. 

 

Bürgermeister Schröder schlägt einen Umlaufbeschluss vor, dann würde alles an einem Tag 

erfolgen können. 

 

Stadtrat Mag.(FH) Danner wirft ein, auch ihm würden drei Wochen und fünf Tage Respirofrist  

lang erscheinen. Er hält den vom Bürgermeister vorgeschlagenen Umlaufbeschluss für einen 

sehr kreativen Vorschlag. An diesem Tag könnte man auch hergehen und die aushaftenden 

CHF kaufen, damit würde man sich die Respirofrist sparen. 

 

Bürgermeister: Damit habe ich ein Problem. Wir haben nach der Arbeitsgruppen-

Besprechung mit der Gemeindeaufsicht gesprochen und deren Zustimmung eingeholt. 

 

Stadtrat Mag.(FH) Danner erwidert, dass er glaube, die Gemeindeaufsicht würde nichts ge-

gen die von ihm zitierte Vorgangsweise haben.   

 

Herr Feichtinger: Dies würde einen zusätzlichen Beschluss erforderlich machen und würde 

im Anschluss wieder mit der Gemeindeaufsicht abzuhandeln sein. 

 

GV Thür: Es gibt eine Mail vom 3. August, wonach wir die 1,15 überschritten haben. Es wur-

de nicht widersprochen. Wir haben keinen Verlust mehr aus der Spekulation.  

 

Herr Feichtinger hält diese Aussage für illusorisch.  

 

Bürgermeister Schröder ergänzt, dass die Situation derzeit sogar besser sei. Hätten wir da-

mals abgeschlossen, hätten wir einen noch größeren Verlust zu verzeichnen. 

 

Stadtrat Innerkofler: Ein Umlaufbeschluss  erspart uns drei Tage. Im Ausschuss wurde der 

Vorgangsweise zugestimmt – es gab eigentlich beinahe Einstimmigkeit. Die Wirtschaftslage 

deutet darauf hin, dass die 1,20 Sinn machen – das war, wie gesagt, fast einstimmig. 

 

Stadtrat Ing. Schweiberer: Wir werden zustimmen, trotzdem möchte ich sagen, die fünf Tage 

gelten auch bei einem Umlaufbeschluss. Der Unterschied ist mir nicht klar. Warum geht das 

alles nicht mit dem heutigen Beschluss?  

 

Stadtrat Innerkofler hält fest, dass der Bürgermeister sich politisch absichern möchte, denn 

es wird sicherlich wieder so sein, dass am Ende „der richtige Tag wieder der falsche war“ – 

davon gehe er aus. 
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Bürgermeister Schröder: Ich beharre auf einem Umlaufbeschluss. Es wurde nun ausreichend 

diskutiert. Ich werde den Punkt 5. gegenüber dem Amtsbericht für die Beschlussfassung 

noch erweitern um „mittels Umlaufbeschluss“ und „Abklärung mit der Gemeindeaufsicht“ so-

wie die Veröffentlichungsfrist von drei auf zwei Wochen reduzieren und anschließend über 

jeden einzelnen Punkt abstimmen lassen. 

 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, Folgen-

des zu beschließen: 

 

1. Das Konvertierungsangebot der Salzburger Landeshypothekenbank AG zur 

Abänderung der Kündigungsbedingungen für den CHF- Kredit, wonach die 

Kündigungsfrist für den Kreditnehmer auf 5 Tage verkürzt wird, anzunehmen. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 

 

2. Bei Konvertierung des CHF-Kredites in EUR wird eine Devisenprovision für die 

Salzburger Landeshypothekenbank AG von 0,125 % akzeptiert. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 

 

3. Die Eröffnung eines Girokreditrahmens bei der Salzburger Landeshypotheken-

bank AG in Höhe von Euro 1.200.000,00 zu einem Zinssatz von 1,4 % über dem 

3-Monats-Euribor unter Verwendung der Mindestzinsbasis 0,00 % p.a. (solange 

der 3-M-Euribor unter 0,00 % ist). Der Überziehungsrahmen dient zum kurzzeiti-

gen Parken der CHF-Konvertierungs-Valuta in EUR. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 

 

4. Den Abschluss eines Kontokorrentkreditvertrages bei der Salzburger Landes- 

hypothekenbank AG in Höhe von EUR 1.200.000,00 mit einer Laufzeit von 12 

Monaten und einem Zinssatz vom 3-Monats-Euribor zuzgl. 0,95 %-Punkte unter 

Verwendung der Mindestzinsbasis 0,00 % p.a. (solange der 3-M-Euribor unter 

0,00 % ist). Hier ist die CHF-Konvertierungs-Valuta in EUR zu parken, bis eine 

Finanzierungsausschreibung einen Bestbieter für die Finanzierung der restli-

chen CHF-Konvertierungs-Valuta in EUR ergeben hat.  

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 

 

5. Die Gemeindevorstehung der Stadtgemeinde Oberndorf wird ermächtigt, mit-

tels Umlaufbeschluss die Beauftragung der Konvertierung des CHF-Kredites in 

EUR, welcher derzeit mit CHF 1.251.352,04 aushaftet, zu beschließen, sobald 

ein Kurs von 1,20 CHF/EUR über mindestens 2 Wochen durchgehend veröffent-

licht wird. Dieser Kurswert und die vereinbarte Dauer ist schriftlich durch die 

Firma Financial Services solutions & more GmbH zu dokumentieren. Eine Ab-

klärung mit der Gemeindeaufsicht hat zu erfolgen. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): 21 Stimmen dafür, 2 Stimmen dagegen 

(GV Danner und Schick, beide ÖVP) 

 

6. Nach Konvertierung der CHF-Kreditvaluta in EUR ist möglichst umgehend eine 

Finanzierungsausschreibung unter Einbeziehung der Auflösung der Wertpapie-

re zu veranlassen. Das Ergebnis dieser Ausschreibung/Bestimmung des Best-
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bieters und Finanzierungspartners für die Restfinanzierung bedarf einer ge-

sonderten Beschlussfassung. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 

  

7. Das Ansparprogramm, wonach jährlich im ersten Halbjahr zur Ansparung der 

offenen Kreditvaluta des CHF-Kredites bei der Salzburger Landeshypotheken-

bank AG österreichische oder bundesdeutsche Staatsanleihen im Kurswert von 

rd. EUR 75.000,00 zu kaufen sind, weiterzuführen, bis der Kurs von 1,20 

CHF/EUR erreicht ist. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 

 

8. Mit der Durchführung aller notwendigen Transaktionen wird die Firma Financial 

Services solutions & more GmbH, Dorf 10, 5164 Seeham, beauftragt.  
 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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5. Jahresvoranschlag 2018 Stadtgemeinde 

 

Die Unterlagen wurden den Fraktionsvorsitzenden in Papierform zur Vorbereitung übermit-

telt. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung erhielt mit dem Amtsbericht gesondert eine Zu-

sammenstellung des Jahresvoranschlages 2018. 

 

Bürgermeister Schröder stellt mittels Power-Point-Präsentation den Jahresvoranschlag 2018 

wie folgt vor und hält fest, dass es zur Vorbereitung eine Klausur mit den Fraktionen gab. 

Alle haben ihre Meinung kundgetan. Es wurde viel diskutiert. Bürgermeister Schröder geht 

kurz auf die Zahlen der nachstehenden Zusammenfassung ein. Die Ausgaben steigen – die 

bürokratischen Aufgaben werden immer mehr. Die Stadtgemeinde Oberndorf gehört zu den 

„großen Verlierern“ des Finanzausgleichs 2017, das fiel auch dem Bund auf. Wir hinken den 

guten Jahren 2013 und 2014 mit den Bundesertragsanteilen hinterher. Bei den  Transferzah-

lungen an das Land ist eine Steigerung von 18 % zu verzeichnen. Das Land bedient sich 

sehr stark der Gemeinden. Wir können trotzdem wieder einige Investitionen tätigen. Der 

Schuldenstand ist dieses Jahr zwar gering gestiegen, das ist jedoch vor allem zurückzufüh-

ren auf die Baumaßnahmen BORG und Rathaus. 

 

So wie in den Vorjahren war auch heuer das Budget nicht einfach zu erstellen. Die Zahlen 

von Bund und Land kamen trotz guter Zusammenarbeit sehr spät. Erst ab Oktober das 

Budget zu erstellen ist daher eine große Aufgabe und schlägt sich arbeitstechnisch in allen 

Bereichen der Stadtverwaltung nieder. Wir haben im abgelaufenen Jahr im Bereich der 

Schulen viel gemacht und mussten trotzdem keine Schulden machen. Mein Dank gilt allen 

Abteilungen der Stadtverwaltung für das abgelaufene Jahr.  
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Bürgermeister Schröder eröffnet die Diskussion und ersucht um Wortmeldungen. 

 

2. Vizebgm. Ing. Djundja (Anm. d. Schriftführung: Die Wortmeldung wurde im Anschluss per 

Mail übermittelt und ins Protokoll aufgenommen): 

 

„Geschätzter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung, ge-

schätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtamts, werte Damen und Herren! 

Das Budget ist das Kernstück von Politik – es zeigt den politischen Kurs vor – gegossen in 

Zahlen. Politik ist eben auch, die sorgsame und verantwortungsvolle Aufteilung der Geldmit-

tel im Rahmen der vorgegebenen Aufgabengebiete der Gemeinde.  

Der vorliegende Jahresvoranschlag lässt aufgrund der stark zurückgehenden Bundeser-
tragsanteile zwar keine großen Sprünge zu, aber trotzdem sind wichtige Investitionen und 
ein stabiler Ordentlicher Haushalt der Gemeinde garantiert. Danke dir, lieber Bürgermeister, 
für deine verantwortungsvolle Herangehensweise an das Budget – schlussendlich bist du 
federführend für die Budgeterstellung.  
Gleichzeitig ist der Jahresvoranschlag 2018 kein Alleingang von dir. In einer Budgetklausur 
konnten alle Fraktionen – wir alle – bei der Erarbeitung des Budgets mitgestalten. Diese 
transparente Einbindung in Form einer eigenen Klausur ist nicht selbstverständlich und nur in 
wenigen Gemeinden üblich. Aber schlussendlich gilt auch bei der Erstellung des Budgets – 
gemeinsam unser Oberndorf zu gestalten. Unserer Stadtgemeinde hat zwar ein sehr enges 
finanzielles Korsett, aber trotzdem stabile Finanzen.  
 
Wenn wir heute unser gemeinsames Budget für das kommende Jahr beschließen dürfen wir 
zwei Aspekte nicht vergessen:  
 
1. Oberndorf hat eine besondere Situation. Wir haben ca. 5800 Einwohnerinnen und 
Einwohner, aber eine Infrastruktur wie eine Stadt mit 25.000 Einwohnern – wir sind Bil-
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dungsstandort – wir haben 1200 in Ausbildung befindliche Kinder und Jugendliche. Wir sind 
auch Gesundheits- und Wirtschaftsstandort und haben über 2700 Arbeitsplätze - das ist ein 
enormer wirtschaftlicher Faktor für die Geschäfte und Lokale in Oberndorf. Das ist gut so! 
 
2. Oberndorf war schon einmal sehr weit weg von den stabilen Finanzen. In den Jahren 
2003/2004 hatte unsere Stadtgemeinde massive Zahlungsschwierigkeiten. Der Handlungs-
spielraum war damals praktisch null. Außerordentliche Ausgaben durften nur in Abstimmung 
mit der Gemeindeaufsicht des Landes Salzburg getätigt werden. Erst unter Bürgermeister 
Peter Schröder konnten die Stadtfinanzen saniert und stabilisiert werden – auch wenn die 
Situation danach und bis heute nie mehr einfach war und jedes Projekt/jede Investition sen-
sibel entschieden und ein kluges Finanzierungskonzept erstellt werden musste. Trotzdem 
konnten seit 2004 viele wichtige Projekte für Oberndorf realisiert werden – großteils auch 
durch Eigenfinanzierung und angesparte Rücklagen: Hochwasserschutz, Europasteg, Stra-
ßensanierungen, Polytechnikum, Denkmalschutz, Stille Nacht Bezirk – um nur einige Projek-
te zu nennen.   
Auch wurden durch Verhandlungen mit dem Bund in den letzten Jahren über 25 Millionen 
Euro für die neue HAK und das neue BORG verbaut. Durch die Hereinnahme eines Partners 
konnte der Krankenhausstandort Oberndorf abgesichert und ein neues Krankenhaus und ein 
Reha-Zentrum errichtet werden. Danke dir, Herr Bürgermeister, für dein gutes Finanzma-
nagement für unsere Stadtgemeinde und deine vorausschauende Politik. 
 
Wie stellt sich die Situation heute dar: Wir haben einen stabilen Ordentlichen Haushalt. 
Trotzdem ist die Situation angespannt. Dies liegt aber nicht an der Stadtgemeinde, sondern 
an externen Faktoren: Wir bekommen weniger Geld von Bund und Land zugewiesen – die 
sogenannten Bundesertragsanteile sinken. Dadurch ist eben auch der Handlungsspielraum, 
die freie Finanzspitze gering. Trotzdem können wir alle Leistungen, die im Aufgabengebiet 
der Stadtgemeinde liegen, erfüllen. Wir können trotzdem wichtige Investitionen tätigen und 
notwendige Sanierungen durchführen. Auch setzen wir budgetäre Maßnahmen für unseren 
neuen Fußballplatz heuer für die Planung und im Mittelfristigen Finanzplan für die Errichtung. 
 
Darüber hinaus werden wir uns auch bemühen, dass wir, wenn auch noch nicht budgetiert, 
in naher Zukunft einem Wunsch unserer Pflichtschulen nachkommen: die Einführung einer 
Assistenz der Direktorinnen in den Pflichtschulen für administrative Aufgaben. Es ist zwar 
keine Kernaufgabe der Gemeinden, sondern müsste eigentlich vom Land übernommen wer-
den. Leider spielt das Land hier die Kosten auf die Gemeinden herunter. Vom Prinzip her 
verwehre ich mich gegen diesen Vorgang. Denn es gibt, gesetzlich geregelt, eine klare Auf-
gabenteilung zwischen Bund, Land und Gemeinde. Es kann aber nicht sein, dass die Leid-
tragenden dieses Vorgehens der Landesregierung unsere Schulen sind. Wir werden hier 
eine Lösung für unsere Schulen und dadurch für unsere Kinder finden. Aber auch hier gilt, 
jede außerordentliche Investition gehört gut geprüft, finanziert und vorausschauend geplant.  
 
Abschließend darf ich mich auch bei unserer Finanzverwaltung der Stadtgemeinde bedan-
ken, bei dir, liebe Frau Moßhammer – du bist bei der Budgeterstellung eine entscheidende 
Person im Zusammenspiel mit dem Bürgermeister und uns Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertretern. Gleichzeitig auch danke bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Amt, die in ihren Abteilungen mit dem Bürgermeister die Budgeterstellung vorbereiten. 
Nachdem es heute die letzte Sitzung im Jahr 2017 ist, auch ein Dankeschön an alle Kolle-
ginnen und Kollegen im Stadtamt und alle Außenstellen der Stadtgemeinde Oberndorf für 
eure professionelle und verantwortungsvolle Arbeit. Diese ist nicht immer einfach. Seid ihr 
doch neben euren Expertisen in eurem Arbeitsbereich vor allem auch Dienstleister für alle 
Anliegen von uns Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern. Dafür braucht man manch-
mal auch ein gutes Nervenkostüm. Auch hier gilt: Gemeinsam für Oberndorf! In diesem Sin-
ne empfehle ich allen Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung gemeinsam unse-
rem Budget zuzustimmen – für Oberndorf. Danke!“ 
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1. Vizebgm. Mayrhofer hält fest: Das Budget ist angespannt, wir haben nicht mehr die Mög-
lichkeit auf Rücklagen zurückzugreifen. Wir haben mit dem Rathaus noch ein großes Projekt 
vor uns und auch ein Sportzentrum, nicht nur einen Fußballplatz. Es sollen dort möglichst 
viele Sportarten Platz finden. Mich freut, dass die Rücklagen stehen bleiben. Es wird aber 
auch notwendig sein, aus dem Ergebnis eine weitere Zuführung zur Rücklage für die Sport-
anlage zu machen. Wir haben viele Pflichtaufgaben – das ist Tatsache. Wir haben eine regi-
onale Aufgabe zu erfüllen. 
 
Zum Schuldenstand eine kleine Korrektur: Der ergibt sich schon durch den Grundkauf und 
das neue Rathaus. Ich bin froh, dass mein Vorschlag angenommen wurde, heuer wieder 
eine Klausur durchzuführen. 
 
Es gibt zwei oder drei Positionen, die wir uns noch genauer ansehen sollten – z. B. die Tä-
tigkeiten von Streetwork und Jugendzentrum sollten wir im Auge behalten, ich habe hier den 
Eindruck von Zweigleisigkeiten.  
Schöffleutgassen-Sanierung: 2018 sollte im Stille-Nacht-Bezirk noch etwas verbessert wer-
den, das könnten wir vielleicht aus „diesen 40.000 Euro“ nehmen. Die Beleuchtung hat Ver-
besserungsbedarf. Der Tourismusverband wird nach dem Jubiläumsjahr 2018 nicht viel frei-
es Budget haben.  
Das sind für mich die wichtigsten Punkte.  
 
Die veranschlagte Summe von gut 200.000 Euro für die Färberstraße erscheint mir für die-
ses kurze Straßenstück etwas viel zu sein, das sollte man sich noch genauer ansehen.  
 
Prinzipiell wurde das Budget gemeinsam erarbeitet und besprochen und findet daher mit 
diesen kleinen Anmerkungen natürlich unsere Zustimmung. Auch von unserer Seite ergeht 
ein Dankeschön alle im Amt und in allen Positionen, die dazu beitragen, dass wir das Amt so 
führen, wie es geführt wird. 
 
Bürgermeister Schröder antwortet: Wir können gerne über das Thema „Doppelgleisigkeit 
Streetwork – JUZ“ reden. Mein letzter Informationsstand ist eine Aussage von Streetwork, 
wonach es mit dem JUZ funktionieren soll und die Aufgabenfelder abgesteckt seien.  
Zum Bereich Schöffleutgasse: Der Weg von der Reinigung hinunter zum Stille-Nacht-Bezirk 
ist sanierungsbedürftig. Zur Beleuchtung: Du redest von der Weihnachtsbeleuchtung – das 
müssen wir uns genau ansehen, hier gibt es Vorstellungen des Tourismusverbandes. Wir 
haben jedoch massive Ausgaben im Stille-Nacht-Bezirk, auch in Verbindung mit dem Jubilä-
umsjahr 2018. Diese werden sich letztlich mit rund € 80.000,-- zu Buche schlagen. Wir ha-
ben aber noch andere Ausgaben und müssen daher alles sehr genau betrachten.  
Zur Färberstraße: Es wird eine Besprechung anberaumt werden, in der es um die Platzge-
staltung und die Verkehrsberuhigung vor dem neuen Rathaus gehen wird. Eine gewisse 
Form von „Platzbildung“ – auch für Veranstaltungen – ist angedacht. Damit dürfen wir uns im 
kommenden Jahr beschäftigen und uns darüber unterhalten. 
 
Stadtrat Ing. Schweiberer geht noch auf den Punkt „Sportstättenerrichtung“ (Seite 24 des 
Jahresvoranschlages) - Darlehensaufnahme von rund 2 Mio Euro - kurz ein. Den Finanzbe-
richt haben wir zur Kenntnis genommen (greift zwei Punkte heraus: Bankenkredit und Errei-
chen der Budgetspitze frühestens 2021). Ich bin jedoch nicht in der Lage zu sagen, der Be-
richt ist falsch (er sagt etwas anderes aus) oder die GV-Beschlüsse sind falsch. Ich hoffe 
einfach, dass die Zahlen stimmen und wünsche mir das auch. Doch sehe ich mich außer-
stande mitzustimmen, weil ich die Sache fachlich nicht beurteilen kann. 
 
Bürgermeister: Wir handeln nicht entgegen dem Finanzbericht vom Land. Der Sportplatz ist 
2021 mit einer Darlehensaufnahme enthalten. Man wird sich noch zu unterhalten haben, 
doch es geht sich aus.  
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Frau Moßhammer erklärt zum Thema „Sportstättenerrichtung“, dass die Darlehensaufnah-
me, die im Mittelfristigen Finanzplan 2020 – 2022 enhalten ist, als Zwischenfinanzierung zu 
sehen ist. Das Bauvorhaben muss erst einmal dargestellt werden, bevor es abgewickelt wer-
den kann. Man sieht im MFP, dass 2022 erstmals wieder etwas Geld übrig bleibt. Der Betrag 
ist also “geparkt“ als Darstellung, weil wir wissen, dass die Sportstättenerrichtung ansteht. 
 
Bürgermeister Schröder zu Stadtrat Schweiberer gerichtet: Du sagst zum MFP jedes Jahr, er 
sei eine Vorausschau und kann sich laufend ändern. Wir werden uns nächstes Jahr wieder 
Gedanken darüber machen müssen. Diese Absichtsmaßnahme ist dokumentiert. Wir müs-
sen zuerst die Raumordnungsverfahren abwickeln und dann reden wir darüber.  
 
Stadtrat Ing. Schweiberer: Ich stehe zum MFP, doch wir hatten nie einen Prüfbericht, wo 
darauf hingewiesen wurde. Ich habe eben meine Meinung dazu. 
 
Bürgermeister Schröder: Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass es problematisch ist 
und wir sehr vorsichtig sein sollen. 
 
GV Strobl: Wir stimmen dem Budgetvorschlag und dem MFP zu. Danke, dass wir eine Klau-
sur hatten, das war sehr wichtig. Wir wünschen uns das auch für das kommende Jahr, das 
erleichtert alles. Danke auch, dass wir an den Schulen eine Assistenzsekretärin erhalten und 
danke an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Gemeindevertretung für die Zusam-
menarbeit im abgelaufenen Jahr.   
 
GV Thür bedankt sich für die gute Aufbereitung der Unterlagen. Kompakter ist alles, wenn 
man es sich auf www.offenerhaushalt.at ansieht. Da sind auch die Daten der vergangenen 
Jahre sehr kontrolliert dargestellt. Von Georg Djundja wurden die Jahre 2003/2004 ange-
sprochen, die heruntergewirtschaftet waren. Wenn man sich die Zahlen 2016 ansieht, sind 
wir wieder auf dem Weg dorthin. Die Budgetspitze sinkt extrem. Das ist von externen Fakto-
ren abhängig, doch das ist nicht ganz überraschend gekommen. Wir wurden immer belä-
chelt. Wir haben das 2014 schon angemerkt, haben immer vehement günstigere Varianten 
eingefordert (z. B. Rathaus-Bau). Wenn man trotzdem teuer baut, steht man vor dem Prob-
lem. Der Prüfbericht des Landes war sehr eindeutig, die freien finanziellen Mittel stehen erst 
2021 zur Verfügung. Daher bin ich bei Hans Schweiberer, ich kann auch nicht mitstimmen, 
denn wir stimmen gegen den Prüfbericht. 
 
Bürgermeister Schröder erwidert, dass dies die Sichtweise von Herrn Thür sein. Wäre der 
CHF-Kredit im Frühjahr umgewandelt worden, hätte dies einen riesigen Verlust bedeutet. 
Ihre Prognosen stimmen nicht. Was diesen „Finanzquick“ betrifft:  2017 ist hier noch nicht 
enthalten, das ist also auch Makulatur. Ich nehme das so zur Kenntnis, es wird so festgehal-
ten. 
 
1. Vizebgm. Mayrhofer: Der Prüfbericht war bis zum Jahr 2016. Mit diesen Zahlen aus 2017 
und auch damit, was wir für 2018 schon wissen, kann man das jetzt natürlich besser darstel-
len, als der Prüfer das damals 2016 niederschreiben konnte. Das muss ich korrigierend an-
merken. 
 
Was ich vorhin vergessen habe – doch es wurde von Markus Strobl zwischenzeitlich ange-
sprochen, das ist die Assistenstelle. Doch was mich verwundert: Seit wann ist das mit der 
Assistenzstelle für die Schulen fix, dass Georg Djundja das in seinem Statement schon so 
ausführen konnte? 
 
Bürgermeister: Darüber müssen wir uns im Gemeindevorstand unterhalten. Es hat eine Be-
sprechung mit drei Direktorinnen gegeben, die vierte war entschuldigt. Das verlangte Kon-
zept wurde abgegeben. Es wurden mir einige Dinge erklärt, einige Dinge aus der Vergan-
genheit wurden bereinigt. Wir beabsichtigen, diese Stelle zu bekommen, es hängt jedoch 

http://www.offenerhaushalt.at/
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noch von einigen Faktoren ab, vom Land Salzburg – von der Frau Landesschulinspektorin 
zum Beispiel. Prinzipiell haben wir vereinbart, dies gegebenenfalls aus den Verstärkungsmit-
teln zu finanzieren, weil es noch nicht budgetiert ist. Grundsätzlich wollen wir es umsetzen. 
 
Nochmals zurückkommend auf diesen „Finanzquick“ im Internet: Hier werden bekanntlich 
„Äpfel mit Birnen verglichen“, es wird nie genau herausgefiltert, was wirklich Sache ist. Fak-
tum ist: Der Prüfer hat 2016 natürlich das Minus von 1,51 bei den Bundesertragsanteilen 
gesehen. Darüberhinaus wusste er schon um die Vorschau des Finanzausgleichs 2017. Er 
wusste, dass es noch schlimmer wird. Doch der Prüfer hat nicht gewusst, dass wir € 
200.000,-- vom Bund bekommen, er wusste auch nicht, dass die Konjunktur sich wieder 
bessert. Es ist also der MFP so zu lesen, dass er nicht ein Phantasiepapier von und ist, son-
dern er basiert auf einer Hochrechnung der Ausgaben dieses Jahres mit 2 %, mit 2,5 % - 
dann bleibt unter dem Strich noch etwas übrig, da geht dieses Darlehen mit hinein, und 
trotzdem bleibt noch ein Restbetrag für 2021 übrig. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, den Jah-
resvoranschlag 2018 der Stadtgemeinde Oberndorf zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): 20 Stimmen dafür, 3 Stimmen dagegen (Stadt-
rat Schweiberer, GV Thür, GV Hagmüller – alle NOW) 
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6. Jahresvoranschlag 2018 Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 
 
Die Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt wurden den Fraktionsvorsitzenden in Pa-
pierform übermittelt. 
 
Das Gesamtvolumen des Voranschlages der Stadtgemeinde Immobilien KG beträgt im Jahr 
2018 € 267.200,--.   
 
Frau Moßhammer erläutert kurz zusammengefasst den vorliegenden Voranschlag und hält 
fest, dass es sich bei der Immobilien KG um ein auslaufendes Steuersparmodell handelt. Es 
gilt nur mehr für jene Gebäude, die sich bereits in der Immobilien KG befinden (Neue Mittel-
schule, Bauhof, Nahwärmeversorgung Schulzentrum Joseph-Mohr-Straße mit Bauhof und 
Stadthalle, Schulen mit Turnhalle im Schulzentrum Watzmannstraße), neue kommen nicht 
mehr dazu.  
 
Der Haushalt der Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG findet sich zu 100 % im Haushalt 
der Stadtgemeinde wieder. Die Mieten und Instandhaltungen werden mittels Transferbu-
chungen zwischen Stradtgemeinde und Immobilien KG abgewickelt. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Jahresvoranschlag 2018 der Stadtgemeinde 
Oberndorf Immobilien KG zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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7.  Haushaltsbeschluss 2018   
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
 
„Die Gebührenhaushalte Wasser und Kanal mit einer Gesamtsumme von  
€ 2.028.500,00 sind als eine Einheit zu betrachten. Überschüsse und Abgänge müssen die-
sem Buchungskreis zugerechnet werden. In der Wassergebarung 2018 sind Interessenten-
beiträge in der Höhe von € 23.500,00, in der Kanalgebarung von € 27.000,00 enthalten. 
Budgetiert sind Kapitaltransferzahlungen an den Reinhalteverband für die Projekte Regen-
wasserkanal Oberndorf-Süd in der Höhe von € 5.000,00 und das Pumpwerk Sausenk mit 
€ 36.000,00. Die Höhe der Anschlussgebühren ist dem Landesvorschlag angepasst. Die 
laufenden Betriebskosten von € 733.000,00 des RHV Oberndorf und Umgebung beinhalten 
unter anderem die Vorschreibungen des Reinhalteverbandes Großraum Salzburg für die 
Überleitung zur Entsorgung der Abwässer, welche nach tatsächlichen Anfallsmengen abge-
rechnet werden. Ebenso enthalten sind maschinelle Anlagen, z. B. Echolot, Nebelgerät und 
die Umrüstung der Schmutzwasserpumpwerke auf elektronische Weiterleitung der Alarmie-
rung. Seitens der Wasserrechtsbehörde werden nun die wiederkehrenden Überprüfungen 
der Kanalanlagen nach § 134 WRG eingefordert. Diese Überprüfungen erstrecken sich vo-
raussichtlich bis in das Jahr 2023. Diese Daten werden auch für die Einpflege und Aktualisie-
rung des Kanalkatasters herangezogen. Die Betriebskosten für die Wartung des Kanalkatas-
ters sind im Jahr 2018 mit € 8.400,-- budgetiert. Aufgrund dieser Daten werden zukünftig 
Sanierungen im Wasser- und Kanalsystem der Stadtgemeinde Oberndorf notwendig werden. 
Um die Finanzierung dieser Vorgaben sicherzustellen ist vorgesehen, die Gebühren im 
Wasser- und Kanalhaushalt um 2,5 % zu erhöhen. Für den Wasserzins ergibt sich daraus 
eine Erhöhung von € 0,03, für die Kanalgebühr von € 0,08 pro m³ verbrauchtem Wasser. Die 
Hochrechnung der Abfallwirtschaftsgebühr per September 2017 für das Jahresergebnis 
ergibt keine Notwendigkeit einer Gebührenänderung. Die Marktstandgebühren und die Hun-
desteuer werden für das Jahr 2018 nicht erhöht. Die Sätze für Spielautomaten und den 
Friedhof wurden indexiert. Die Eintrittspreise für das neue Stille-Nacht-Museum bleiben in 
der gleichen Höhe wie im Vorjahr. Der Eintritt für Kindergartengruppen und Schüler im Klas-
senverband von Oberndorfer Schulen ist frei.“  
 
Bürgermeister Schröder erläutert die Unterlagen und hält ergänzend fest: Nächstes Jahr 
werden wir im Bereich Wasser/Kanal zusätzliche Ausgaben haben. Daher war hier eine Er-
höhung notwendig. Die Müllgebühren bleiben gleich. Die Tarife für unsere Anlagen und die 
Stadthalle wurden geringfügig erhöht. 
 
Da keine Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, den Haushaltsbe-
schluss 2018 in der vorliegenden Form zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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8. Stellenplan 2018 Stadtgemeinde 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
 
„Der Stellenplan „Stadtgemeinde“ besteht u. a. aus Stadtamt, Bauhof, Schulen, Kindergär-
ten, Museum und Bibliothek. 
 
Folgende Veränderungen wurden durchgeführt: 
 
Pos. 2.50.4 mit einem genehmigten Prozentausmaß von 50 % wurde gestrichen und auf die 
Positionen 3.19.1, 3.29.1 und 3.39.1 wie folgt aufgeteilt: 
 
Pos. 3.19.1 von 71,5 % auf 85,75 %, 
Pos. 3.29.1 von 66,25 % auf 90 % und 
Pos. 3.39.1 von 63 % auf 75 %.“ 
 
Der Stellenplan lag im Fraktionsordner auf.  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den vorliegenden Stellenplan 2018 der Stadtge-
meinde zu beschließen.  
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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9. Stellenplan 2018 Verwaltungsgemeinschaft Seniorenwohnhäuser 

 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
 
„Für nachfolgende Stellenplanausweitung wurde beim Amt der Salzburger Landesregierung, 
Abteilung 1/05, angesucht. 
 
Folgende Veränderungen wurden durchgeführt: 
 
Bei nachfolgenden Positionen betreffend Betriebspersonal werden Prozente eingespart. 
 
Pos. 4.90.1 von 100 % auf 75 %, 
Pos. 4.90.5 von 100 % auf 75 % und 
Pos. 4.90.6 von 100 % auf 50 % 
 
Die eingesparten Prozente werden wie folgt auf neue Positionen betreffend Hauswart zuge-
ordnet: 
 
Pos. 4.80.2 mit 50 % 
Pos. 41.80.2 mit 50 %“ 
 
Der Stellenplan der Seniorenwohnhäuser Oberndorf und Bürmoos lag im Fraktionsordner 
auf.  
 
Stadtrat Ing. Schweiberer erkundigt sich nach dem Anteil des Leasing-Personals. 
 
Bürgermeister: Leasing-Personal ist im Stellenplan nicht enthalten. Der Bedarf ist jedoch 
rückläufig, 2017 wurde fast kein Leasing-Personal benötigt.  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Stellenplan 2018 Verwaltungsgemeinschaft 
Seniorenwohnhäuser zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (22 GV anwesend – Stadtrat Danner war nicht im Sitzungszim-
mer): Wird einstimmig beschlossen. 



27 
gv131217 

 

10. Stellenplan 2018 Krankenhaus 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
 
„In der Rahmenvereinbarung zwischen der Stadtgemeinde Oberndorf und der VAMED Ma-
nagement und Service GmbH & Co KG wurde die Personalbeistellung des bei der Stadtge-
meinde Oberndorf im Krankenhaus beschäftigten Personals geregelt. Die Stadtgemeinde 
Oberndorf hat dazu mit der Gemeinnützigen Oberndorfer Krankenhausbetriebs GmbH einen 
Personalbeistellungsvertrag abgeschlossen. Alle mit Stichtag 31.03.2008 bei der Stadtge-
meinde Oberndorf angestellten Mitarbeiter werden weiterhin im Stellenplan der Stadtge-
meinde Oberndorf bis zu ihrer Beendigung des Dienstverhältnisses geführt. Mit der Abteilung 
1/05 wurde vereinbart, dass zur besseren Übersicht der Stellenplan in den nächsten Jahren 
in seinem ganzen Umfang weitergeführt werden soll. Ausgeschiedene Dienstnehmer bzw. 
frei werdende Dienstposten sind mit N.N. zu kennzeichnen.  
 
Gemäß Rahmenvereinbarung erfolgt die Gehaltsabrechnung der beigestellten Mitarbeiter 
und der im privatrechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter der GOK durch die 
Stadtgemeinde Oberndorf. Dafür erhält die Stadtgemeinde ein vertraglich geregeltes Entgelt 
pro Abrechnung und Mitarbeiter. Seit 01.01.2013 erfolgt auch die Abrechnung der Mitarbeiter 
der Reha-Klinik gegen Entgelt durch die Stadtgemeinde. Ab 01.10.2014 wurden die Kü-
chenmitarbeiter ausgegliedert in die Oberndorfer Catering Betriebs-GmbH. Die Mitarbeiter 
werden weiterhin gegen Entgelt durch die Stadtgemeinde abgerechnet.“  
 
Der Stellenplan lag im Fraktionsordner auf. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Stellenplan 2018 Krankenhaus zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (22 GV anwesend – Stadtrat Danner war nicht im Sitzungszim-
mer): Wird einstimmig beschlossen. 
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11. Mittelfristiger Finanzplan Stadtgemeinde 
 
Die Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt wurden den Fraktionsvorsitzenden in Pa-
pierform zur Vorbereitung übermittelt. 
 
Folgende Erläuterungen liegen vor und werden von Frau Moßhammer erklärt.  
 

 
 

 
Frau Moßhammer hält fest, dass der MFP eine Vorausschau auf die Jahre 2018 bis 2022 ist. 

Wir müssen ihn auf fünf Jahre vorausberechnen. Die Ausgangslage ist nicht mehr so einfach 

wie in den Vorjahren. 2018 wurde mit der Inflation hochgerechnet. 2019 liegt die frei verfügba-

re Spitze bei € 55.000,--. 2020 ergibt sich eine größere Differenz, weil gewisse Zuführungen 
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nicht mehr stattfinden. Ab 2020 ist eine Darlehensaufnahme als Zwischenfinanzierung für die 

Sportstättenerrichtung geparkt. 2022 ist derzeit hochgerechnet mit rund € 470.000,-- frei (An-

nuität € 130.000,-- - 135.000,--). Außer der Sportstättenerrichtung sind keine außerordentli-

chen Vorhaben enthalten. 

 

Stadtrat Wenzl: Die Seniorenwohnhäuser steuern in Richtung 1 Mio.. Wir sollten versuchen, 

uns mittelfristig andere Modelle anzusehen, ob man hier gegensteuern könnte, damit es nicht 

zu einer Dauerlösung wird.  

 

Bürgermeister: Ich habe darüber schon Gespräche geführt. Es hat mir jedoch noch keiner 

gesagt, dass es weniger wird. Das Problem ist, dass die Vorschriften immer mehr werden (im 

Kinder- und Seniorenbereich). Die bürokratischen Hürden sind enorm. Man muss immer die 

Hintergrundinformationen haben. Davor ist auch ein Privatbetrieb nicht gefeit. 

 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, den Mittel-

fristigen Finanzplan für die Jahre 2018 – 2022 zu beschließen. 

 

Offene Abstimmung (23 GV anwesend): 21 Stimmen dafür, 2 Stimmen dagegen (Stadtrat 

Schweiberer und GV Thür – beide NOW) 
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12. Mittelfristiger Finanzplan Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 

 

Die Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt wurden den Fraktionsvorsitzenden in Papier-

form zur Vorbereitung übermittelt.  

 

Frau Moßhammer ergänzt: Die Immobilien KG ist linear hochgerechnet. Es gibt keine Darle-

hensaufnahmen und keine besonderen Maßnahmen. Hier ist nur die Gebäudeinstandhaltung 

beinhaltet. 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Mittelfristigen Finanzplan der Stadtgemeinde 

Oberndorf Immobilien KG zu beschließen. 

 

Offene Abstimmung (22 GV anwesend – GV Hagmüller ist nicht im Sitzungszimmer):  

21 Stimmen dafür, 1 Stimme dagegen (Stadtrat Schweiberer) 
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13. Neubau BORG Oberndorf 

 
Am 5. Dezember 2017 fand dazu ein Gespräch mit den Vertretern des Bun-
des/Landesschulrat statt. Der Bericht des Bauamtes über dieses Gespräch lautet wie folgt:  
 
„Sachverhalt: 
In der Gemeindevertretungssitzung vom 20.09.2017 wurde über den Terminverzug der Fa. 
Ferroglas berichtet und beschlossen, eine Rechtsvertretung in gegenständlicher Sache zu 
beauftragen. Diese hat mit Schreiben vom 29.09.2017 an die Fa. Ferroglas auf den aus den 
Terminverzögerungen für die Stadtgemeinde Oberndorf zu erwartenden Schaden hingewie-
sen. Dieses Schreiben wurde mündlich von der Geschäftsführung der Fa. Ferroglas  beein-
sprucht. Eine Rechtsvertretung hat die Fa. Ferroglas noch nicht eingeschaltet.  
 
Auf Vorschlag der Fa. Ferroglas fand am 05.12.2017 ein Gespräch statt, in welchem über die 
finanziellen Schadensforderungen der Stadtgemeinde diskutiert wurde. An diesem Gespräch 
nahmen die Geschäftsführung und Projektleitung der Fa. Ferroglas, das  Projektmanage-
ment, die Vertreter des Landesschulrats, eine Vertreterin des BORG, die begleitende Kon-
trolle und Vertreter der Stadtgemeinde teil.  
Durch die Fa. Ferroglas wurde dargestellt, dass man grundsätzlich an einer positiven Ab-
wicklung des Projektes arbeite. Gerichtliche Auseinandersetzungen sollten vorläufig nicht 
geführt werden, insbesondere da die geltend gemachten Schäden derzeit nur angenommen 
und noch nicht in tatsächlicher Höhe vorlägen. Durch den Landesschulrat wurde betont, dass 
sämtliche Zusatzkosten letztendlich über die Projektkosten durch den Bund zu tragen und 
daher die im LSR dafür vorgesehenen Verfahrensabläufe maßgebend seien. Dafür seien 
aber genaue Beträge erforderlich, welche derzeit noch nicht vorlägen. 
Durch die Fa. Ferroglas wurde darauf hingewiesen, dass im Falle einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung Mehrkosten für Planänderungen geltend gemacht würden und der Termin-
verzug durch verspätete Planfreigaben bedingt sei. Diesen Feststellungen wurde durch das 
Projektmanagement entgegengetreten.  
 
Laut Angabe des Projektmanagements stellt sich die Situation vor Ort derzeit so dar, dass 
die Fa. Ferroglas mittlerweile den neuen Terminplan exakt einhält. Es seien alle Glasschei-
ben geliefert worden. Die Unterkonstruktionen für die Anschlüsse des Vollwärmeschutzes 
seien montiert. Ebenso die Abschlüsse, welche für die Einbringung der Fußbodenschüttung 
erforderlich sind. Es könne daher das Bauwerk voraussichtlich noch vor dem Jahreswechsel 
glasdicht fertiggestellt werden. Es sei damit die Winterheizung und der fortlaufende Innen-
ausbau, entgegen den bisherigen Befürchtung, doch möglich. Das Projektmanagement geht 
in Abstimmung mit der Örtlichen Bauaufsicht davon aus, dass die Übergabe des Bauwerks 
Anfang Juli erfolgen kann. Damit kann aus heutiger Sicht die Aufnahme des Schulbetriebes 
wie vorgesehen im Herbst 2018 stattfinden. 
 
Nach eingehender Darstellung der verschiedenen Standpunkte wurde vereinbart, dass die 
Arbeiten der Fa. Ferroglas entsprechend dem Terminplan fortgesetzt werden und ein weite-
res Gespräch im Frühjahr, nachdem die endgültigen Kosten feststehen, geführt wird.“ 
 
Wird vom Gremium zur Kenntnis genommen. 
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14. Aufträge, Anschaffungen 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
 
„Aufgrund der massiven Straßenschäden musste aus verkehrstechnischer Sicht die Schiff-
meisterstraße ab der Kreuzung mit der Tettenbacherstraße bis zum Objekt Schiffmeister-
straße 1 dringend saniert werden. Für die Abbruch-, Grabungs-, Frostkofferschütt- und As-
phaltierungsarbeiten wurde die Fa. Bodner mit einer Nettosumme von € 10.000,-- beauftragt. 
Diese Sanierungsmaßnahme kann durch das Straßenbudget nur teilweise gedeckt werden, 
es kann jedoch durch Ansatzübertragungen im Bereich Straßenbeleuchtung und Baumpflege 
bedeckt werden."  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorgeschlagene Bedeckung zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (22 GV anwesend, GV Hagmüller ist nicht im Sitzungszimmer): 
Wird einstimmig beschlossen.
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15. Subventionen 
 
Bürgermeister Schröder hält eingangs fest, dass über die nachstehenden Punkte des vorlie-
genden Amtsberichts zukünftig einzeln abgestimmt werden muss (laut Landesrechnungs-
hof). 
   
15.1. Veranstaltungen 2018 

 
Folgende Veranstaltungen und Aktionen im Jahr 2018 sind durch die Gemeindevertretung zu 
beschließen: 

 Fahrkartenaktion Lokalbahn (Semesterferien, Osterferien, Sommerferien, 
            Weihnachtsferien von 24.12.2018 - 04.01.2019 

 Fahrkartenaktion Lokalbahn Autofreier Tag (September) 

 Schikurs der Stadtgemeinde (Ausrichter Schiclub Oberndorf) 

 Gemeinsame Ferienaktion mit der Stadt Laufen 

 Ferienaktion für Volksschulkinder mit den Kinderfreunden 

 Sports4Fun 

 Straßentheater 

 Midnight Sports & Music 
 
Laut 1. Vizebgm. Mayrhofer wird Midnight Sports Music zu 100 % vom Land gefördert. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Kostenanteil der Stadtgemeinde für vorstehen-
de Veranstaltungen wie in den Vorjahren zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (22 GV anwesend – Stadtrat Schweiberer war nicht im Sitzungs-
zimmer): Wird einstimmig beschlossen. 
 
15.2. Vereinssubventionen 

 
Die Unterlagen der Vereine als Grundlage zur Auszahlung des 2. Teilzahlungsbetrages sind 
ordnungsgemäß eingegangen. 
 

Verein Vorjahressubvention Subvention 1. Teilbetrag 
(40%) 

2. Teilbetrag 

OSK 1920 € 7.600,-- € 8.360,-- € 3.000,-- € 5.360,-- 

Tischtennis-Club  € 1.100,-- € 1.210,-- €    400,-- €    810,-- 

Turnverein Obern-
dorf 

€ 3.000,-- € 3.300,-- € 1.200,-- € 2.100,-- 

Tae Kwon Do Ver-
ein 

€ 1.800,-- € 1.980,-- €    700,-- € 1.280,-- 

Schiclub Oberndorf € 3.250,-- € 3.575,-- € 1.300,-- € 2.275,-- 
 

Schachclub €    500,-- €    550,-- €    200,-- €    350,-- 

 
Auf Anregung vom GV Strobl soll zukünftig in den Subventionsschreiben an die Vereine 
vermerkt werden, dass diese die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Verein geför-
dert werden, in ihrem Ansuchen anführen. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorstehenden Vereinssubventionen zu be-
schließen. 
 
Offene Abstimmung (22 GV anwesend – Stadtrat Schweiberer war nicht im Sitzungs-
zimmer): Werden einstimmig beschlossen. 
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15.3. Nutzung der Turnhallen 
 
Folgende Vereine können die Turnhallen der Stadtgemeinde Oberndorf laut Hallenplan in der 
Zeit von September bis Ende Juni für einen monatlichen Tarif von € 60,- als Basis für die interne 
Leistungsverrechnung nutzen:  
 

- Banda Bassotti Oberndorf 
- Basketballclub Oberndorf 
- Bogenschützen - SV Laufen 
- Box Club ASVÖ Oberndorf 
- Freiwillige Feuerwehr Oberndorf 
- Jugendzentrum Oberndorf 
- Kolpingfamilie Oberndorf 
- Landjugend Göming 
- 1. OSK 1920 
- SGKK (gemeinsam mit ASKÖ und Sportunion) 
- Schiclub Oberndorf 
- Schulsportverein Oberndorf 
- Taekwondo Oberndorf 
- Tischtennisclub Oberndorf 
- Turnverein Oberndorf 
- Volkshochschule Salzburg 

 
1. Vizebgm. Mayrhofer erkundigt sich, wie die € 60,-- zu verstehen sind. 
 
Frau Moßhammer erkärt, dass es sich dabei um eine rein verrechnungstechnische Darstel-
lung handelt. 
 
Bürgermeister: Es gab eine Anmerkung des Landesrechnungshofes, dass eine Subvention 
dahinterstehen und dies auch dokumentiert werden muss.  
 
1. Vizebgm. Mayrhofer: Wir können bei der GKK Miete abrechnen, jeweils € 320,-- für das 
erste und das zweite Semester. Eine Möglichkeit wäre, dass wir vielleicht damit die Pfadfin-
der subventionieren könnten – das ist ein Vorschlag! 
 
Bürgermeister: Über die Subventionsvergaben werden wir uns im Ausschuss unterhalten. 
 
Da keine Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, die vorste-
hende Turnhallennutzung zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
 
15.4. Salzburger Zivilschutzverband 
 
Gewährung einer Subvention in der Höhe von € 800,- für das Jahr 2018. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorstehende Subvention zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
 
15.5. Naturschutzbund Salzburg 
 
Antrag auf Gewährung einer Subvention in der Höhe von € 350,- für das Jahr 2018. 
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, in Anlehnung an die bisherige Praxis keine Subventi-
on zu gewähren. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Die Ablehnung wird einstimmig beschlossen. 
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16. Allfälliges 
 
GV Strobl kritisiert den späten Termin der Bürgerversammlung mit Ende Dezember. 
 
Bürgermeister: Es wird über das abgelaufene Jahr und das folgende gesprochen – das ist nur 
zum Jahresende möglich. 
 
1. Vizebgm. Mayrhofer ersucht um Reflexion über den heurigen Weihnachtsmarkt in einem Kul-
turausschuss oder einem anderen Termin – sie wäre gerne dabei. 
 
Bürgermeister: Nach Evaluierung durch den Tourismusverband wird es eine Diskussion und 
Beratung im Kulturausschuss geben. 
 
Stadtrat Schweiberer wirft ein: Im TVB-Ausschuss hat jede Fraktion einen Vertreter, daher ist 
alles bekannt. 
 
GV Thür hält die neue Homepage der Stadtgemeinde für sehr gelungen, doch seien keine Wirt-
schaftsdaten mehr enthalten. Es sollte wieder einen entsprechenden Link geben.  
 
Weiters übergibt GV Thür dem Bürgermeister ein Schreiben (verliest den Text) mit einer Unter-
schriftenliste, die den Wunsch nach einer Hundewiese in Oberndorf zum Inhalt hat. 176 Perso-
nen haben unterzeichnet.  
 
Bürgermeister zu GV Thür: Anlässlich Ihrer diesbezüglichen Anregung habe ich Ihnen gesagt, 
dieses Anliegen gerne unterstützen zu wollen. Sie müssen mir nur sagen wo, weiters: wo ist der 
Budgetansatz (z. B.: alleine die Zaunkosten lagen in Obertrum bei ca. € 40.000,--)? Nennen Sie 
mir einen Landwirt oder Grundstücksbesitzer, der eine Fläche zur Verfügung stellt, und wir wer-
den weiter sehen. 
 
Stadtrat Schweiberer merkt an, dass Bürger an Herrn Thür herangetreten seien und dieser die 
Liste nur abgegeben habe. Es handelt sich hier um eine reine Weiterleitung. 
 
Bürgermeister: Wenn sich aus den 176 Personen ein Proponentenkommitee bildet und die Sa-
che zu finanzieren ist, stehe ich dem Thema offen gegenüber. Ich benötige einen Vorschlag. 
Wir werden in die nächste Gemeindezeitung einen Aufruf geben, ob jemand bereit ist, Grund für 
eine Hundewiese zur Verfügung zu stellen. 
 
GV Zrust wünscht sich einen Verkehrsspiegel an der Kreuzung Marktstraße/Salzburger Straße.  
 
1. Vizebgm. Mayrhofer sieht die Gefahr an der Kreuzung nicht so sehr am nicht vorhandenen 
Spiegel als an der Parksituation (evtl. wäre ein Parkplatz beim Küchenstudio wegzunehmen). 
 
Stadtrat Mag.(FH)Danner stellt dieselbe Situation an der Ausfahrt Paracelsusstraße bei der Fa. 
Baukeramik Voggenberger fest. 
 
Bürgermeister: Ist aufgenommen und wird alles verhandelt, es muss mit dem Land besprochen 
werden. 
 
Stadtrat Wenzl dankt allen, die zum Funktionieren von Oberndorf beitragen und dass das Jahr 
so gut abgelaufen ist. Es war ein Jahr der intensiven Diskussionen, die meisten Dinge wurden 
einstimmig beschlossen, wir werden auch die angespannte finanzielle Situation meistern, eben-
so werden wir über die Verkehrsbelastung nachdenken. Er schließt mit besten Wünschen für 
Weihnachten und das neue Jahr.   
 
Bürgermeister Schröder resümiert: Im Prinzip ist es wichtig, zu einem gemeinsamen Ergebnis 
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zu kommen. Die Verkehrsgeschichte wird sicherlich eine sein, die wir wieder beleben müssen. 
Die Verantwortlichkeit des öffentlichen und privaten Verkehrs liegt aber wo anders – hier wird es 
einen Nachdenkprozess geben müssen (Brückenstandort!). 
 
Mit allen guten Wünschen für Weihnachten und das Jahr 2018 und dem Ersuchen um tatkräfti-
ge Mitarbeit schließt der Bürgermeister den öffentlichen Teil der Gemeindevertretungssitzung. 
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17. Vergabe von Wohnungen (nichtöffentlich gem. § 28 Sbg. GdO 1994) 
 
 
Da keine Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Bürgermeister die Sitzung um 21.40 
Uhr. 
 
 
Die Schriftführerin:     Der Vorsitzende: 
 
gez. Gabriele Niederstrasser  eh.   gez. Bürgermeister Peter Schröder eh. 
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